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ÄNDERUNGSANTRÄGE 

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten ersucht den federführenden Ausschuss für 

Industrie, Forschung und Energie, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu 

übernehmen: 

Änderungsantrag 1 

Vorschlag für einen Beschluss 

Erwägung 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) Die Kommission hat in ihrer 

Mitteilung mit dem Titel „Auf dem Weg 

zu einer Weltraumstrategie der 

Europäischen Union im Dienst der 

Bürgerinnen und Bürger“ ihr Konzept 

dargelegt und betont, dass die 

weltraumgestützte Infrastruktur den 

sicherheits- und verteidigungspolitischen 

Interessen der Europäischen Union 

dienen kann. 

 

Änderungsantrag 2 

Vorschlag für einen Beschluss 

Erwägung 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Von der Bereitstellung der SST-Dienste 

werden alle öffentlichen und privaten 

Betreiber weltraumgestützter 

Infrastrukturen profitieren, so auch die 

Union aufgrund ihrer Zuständigkeit für ihre 

Weltraumprogramme – den geostationären 

Navigations-Ergänzungsdienst für Europa 

(European Geostationary Navigation 

Overlay Service – EGNOS) und Galileo, 

die durch die Verordnung (EG) 

Nr. 683/2008 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 9. Juli 2008 über die 

weitere Durchführung der europäischen 

Satellitenprogramme (EGNOS und 

Galileo)12 eingeführt wurden, und das 

(6) Von der Bereitstellung der SST-Dienste 

werden alle öffentlichen und privaten 

Betreiber weltraumgestützter 

Infrastrukturen profitieren, so auch die 

Union aufgrund ihrer Zuständigkeit für ihre 

Weltraumprogramme – den geostationären 

Navigations-Ergänzungsdienst für Europa 

(European Geostationary Navigation 

Overlay Service – EGNOS) und Galileo, 

die durch die Verordnung (EG) 

Nr. 683/2008 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 9. Juli 2008 über die 

weitere Durchführung der europäischen 

Satellitenprogramme (EGNOS und 

Galileo)12 eingeführt wurden, und das 
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Programm Copernicus/GMES, das durch 

die Verordnung (EU) Nr. 911/2010 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 22. September 2010 über das 

Europäische Erdbeobachtungsprogramm 

(GMES) und seine ersten operativen 

Tätigkeiten (2011–2013)13 eingerichtet 

wurde. Wiedereintrittswarnungen nutzen 

darüber hinaus den nationalen im 

Zivilschutz tätigen Behörden. 

Programm Copernicus/GMES, das durch 

die Verordnung (EU) Nr. 911/2010 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 22. September 2010 über das 

Europäische Erdbeobachtungsprogramm 

(GMES) und seine ersten operativen 

Tätigkeiten (2011–2013)13 eingerichtet 

wurde. Wiedereintrittswarnungen nutzen 

darüber hinaus den nationalen im 

Zivilschutz tätigen Behörden. Durch den 

allmählichen Aufbau eigener Systeme wie 

Galileo und Copernicus erbringt die EU 

Dienste, die für zivile und militärische 

Fähigkeiten von Belang sind. 

__________________ __________________ 

12 ABl. L 196 vom 27.4.2008, S.1. 12 ABl. L 196 vom 27.4.2008, S.1. 

13 ABl. L 276 vom 20.10.2010, S. 1. 13 ABl. L 276 vom 20.10.2010, S. 1. 

 

 

Änderungsantrag 3 

Vorschlag für einen Beschluss 

Erwägung 7 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (7a) Mit dem Programm zur SST-

Unterstützung sollte zur friedlichen 

Erforschung und Nutzung des Weltraums 

beigetragen werden. 

 

 

Änderungsantrag 4 

Vorschlag für einen Beschluss 

Erwägung 8 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) Darüber hinaus sollte das Programm 

zur SST-Unterstützung eine Ergänzung zu 

bestehenden 

Risikobegrenzungsmaßnahmen darstellen, 

z. B. zu den Leitlinien der Vereinten 

(8) Darüber hinaus sollte das Programm 

zur SST-Unterstützung eine Ergänzung zu 

bestehenden 

Risikobegrenzungsmaßnahmen darstellen, 

z. B. zu den Leitlinien der Vereinten 
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Nationen zur Beherrschung der Gefahren 

durch Weltraummüll oder zu anderen 

Initiativen wie dem Vorschlag der Union 

für einen internationalen Verhaltenskodex 

für Weltraumtätigkeiten. 

Nationen zur Beherrschung der Gefahren 

durch Weltraummüll oder anderen 

Initiativen, und mit dem Vorschlag der 

Union für einen internationalen 

Verhaltenskodex für Weltraumtätigkeiten 

im Einklang stehen. 

 

Änderungsantrag 5 

Vorschlag für einen Beschluss 

Erwägung 8 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (8a) Die Kommission sollte in enger 

Zusammenarbeit mit der Europäischen 

Weltraumorganisation und anderen 

Interessenträgern den 

weltraumpolitischen Dialog mit ihren 

strategischen Partnern weiterführen. Die 

enge Zusammenarbeit mit den USA sollte 

fortgeführt und in Bezug auf die 

europäischen SST-Dienste gestärkt 

werden. 

 

 

Änderungsantrag 6 

Vorschlag für einen Beschluss 

Erwägung 8 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (8a) Es wird nicht nur eine langfristig 

und umfassend angelegte SSA-Kapazität 

benötigt, sondern die Europäische Union 

sollte auch Initiativen für Maßnahmen 

zur konkreten Beseitigung und 

Unschädlichmachung von Weltraummüll 

Vorrang einräumen sowie diese 

Initiativen unterstützen und nutzen; als 

Beispiel ist die von der ESA 

ausgearbeitete Initiative zu nennen, bei 

der es sich um die wirksamste Möglichkeit 

handelt, die Kollisionsgefahr und die 

Gefahren durch den unkontrollierten 
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Wiedereintritt von Weltraummüll in die 

Erdatmosphäre zu verringern. 

 

 

Änderungsantrag 7 

Vorschlag für einen Beschluss 

Erwägung 9 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(9) Die zivilen und militärischen SSA-

Nutzeranforderungen wurden im 

Arbeitsdokument der Kommission 

„European space situational awareness 

high-level civil-military user requirements“ 

(Allgemeine zivile und militärische 

Nutzeranforderungen an die europäische 

Fähigkeit zur Weltraumlageerfassung)14 

festgelegt, das von den Mitgliedstaaten am 

18. November 2011 im Politischen und 

Sicherheitspolitischen Komitee des Rates 

gebilligt wurde15. Die Erbringung von 

SST-Diensten sollte nur zivilen Zwecken 

dienen. Rein militärische Anforderungen 

sollten nicht Gegenstand dieses 

Beschlusses sein. 

(9) Die zivilen und militärischen SSA-

Nutzeranforderungen wurden im 

Arbeitsdokument der Kommission 

„European space situational awareness 

high-level civil-military user requirements“ 

(Allgemeine zivile und militärische 

Nutzeranforderungen an die europäische 

Fähigkeit zur Weltraumlageerfassung)14 

festgelegt, das von den Mitgliedstaaten am 

18. November 2011 im Politischen und 

Sicherheitspolitischen Komitee des Rates 

gebilligt wurde15. Die Erbringung von 

SST-Diensten sollte zivilen und 

militärischen Zwecken dienen. Es sollte 

eingehend analysiert werden, welchen 

Nutzen die SST-Dienste für die 

militärischen Fähigkeiten der EU-

Mitgliedstaaten haben und wie die SST-

Dienste dazu beitragen, die 

Durchführung des Vertrags über die 

Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten 

von Staaten bei der Erforschung und 

Nutzung des Weltraums einschließlich des 

Mondes und anderer Himmelskörper 

sicherzustellen. 

__________________ __________________ 

14 SEK(2011) 1247 endgültig vom 

12.10.2011. 

14 SEK(2011) 1247 endgültig vom 

12.10.2011. 

15 Ratsdokument 15715/11 vom 

24.10.2011. 

15 Ratsdokument 15715/11 vom 

24.10.2011. 
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Änderungsantrag 8 

Vorschlag für einen Beschluss 

Erwägung 11 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(11) Die Zuständigkeit für Betrieb und 

Erbringung der SST-Dienste könnte beim 

Satellitenzentrum der Europäischen Union 

(EUSC) liegen, einer EU-Agentur, die 

durch die Gemeinsame Aktion des Rates 

vom 20. Juli 2001 betreffend die 

Einrichtung eines Satellitenzentrums der 

Europäischen Union (2001/555/GASP)16 

geschaffen wurde; sie stellt zivilen und 

militärischen Nutzern weltraumgestützte 

geografische Bildinformationsdienste und -

produkte mit verschiedenen 

Geheimhaltungsstufen zur Verfügung. Die 

Kompetenz des EUSC beim Umgang mit 

vertraulichen Informationen in einer 

sicheren Umgebung und seine engen 

institutionellen Verbindungen mit den 

Mitgliedstaaten sind bei der Erbringung 

von SST-Diensten von Vorteil. 

Voraussetzung für seine Beteiligung am 

Programm zur SST-Unterstützung ist eine 

Änderung der Gemeinsamen Aktion des 

Rates, die derzeit kein Tätigwerden des 

EUSC im Bereich SST vorsieht. 

(11) Die Zuständigkeit für Betrieb und 

Erbringung der SST-Dienste könnte beim 

Satellitenzentrum der Europäischen Union 

(EUSC) liegen, einer EU-Agentur, die 

durch die Gemeinsame Aktion des Rates 

vom 20. Juli 2001 betreffend die 

Einrichtung eines Satellitenzentrums der 

Europäischen Union (2001/555/GASP)16 

geschaffen wurde; sie stellt zivilen und 

militärischen Nutzern weltraumgestützte 

geografische Bildinformationsdienste und -

produkte mit verschiedenen 

Geheimhaltungsstufen zur Verfügung. Die 

Kompetenz des EUSC beim Umgang mit 

als Verschlusssache eingestuften 

Informationen in einer sicheren Umgebung 

und seine engen institutionellen 

Verbindungen mit den Mitgliedstaaten sind 

bei der Erbringung von SST-Diensten von 

Vorteil. Voraussetzung für seine 

Beteiligung am Programm zur SST-

Unterstützung ist eine Änderung der 

Gemeinsamen Aktion des Rates, die 

derzeit kein Tätigwerden des EUSC im 

Bereich SST vorsieht. 

 

__________________ __________________ 

16 ABl. L 200 vom 25.7.2001, S. 5. 16 ABl. L 200 vom 25.7.2001, S. 5. 

 

Änderungsantrag 9 

Vorschlag für einen Beschluss 

Erwägung 15 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (15a) Bei Maßnahmen, die gemäß dieser 

Verordnung beschlossen werden, sollte 

den Bestimmungen des Titels V des 

Vertrags über die Europäische Union 
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Rechnung getragen werden. 

 

Änderungsantrag 10 

Vorschlag für einen Beschluss 

Artikel 2 – Nummer 6 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (6a) „beteiligter Mitgliedstaat“ einen EU-

Mitgliedstaat, der sich auf Beschluss der 

Kommission und nach Abschluss eines 

Kooperationsabkommens mit dem 

Satellitenzentrum der Europäischen 

Union an einem Programm zur SST-

Unterstützung beteiligt; 

 

Änderungsantrag 11 

Vorschlag für einen Beschluss 

Artikel 2 – Nummer 6 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (6b) „nationaler Sensor“ einen Sensor 

unter ausschließlicher Kontrolle eines 

oder mehrerer Mitgliedstaaten; 

 

Änderungsantrag 12 

Vorschlag für einen Beschluss 

Artikel 3 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Durch das Programm zur SST-

Unterstützung sollen insbesondere 

folgende Maßnahmen zum Aufbau einer 

SST-Kapazität gefördert werden: 

Durch das Programm zur SST-

Unterstützung sollen insbesondere 

folgende Maßnahmen zum Aufbau und zur 

Aufrechterhaltung einer SST-Kapazität 

gefördert werden: 
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Änderungsantrag 13 

Vorschlag für einen Beschluss 

Artikel 3 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) die Einrichtung und der Betrieb einer 

Sensorfunktion, die aus einem Netz 

vorhandener boden- oder 

weltraumgestützter nationaler Sensoren zur 

Beobachtung und Verfolgung von 

Objekten im Weltraum besteht; 

(a) die Einrichtung, der Betrieb und die 

Erweiterung einer Sensorfunktion, die aus 

einem Netz vorhandener boden- oder 

weltraumgestützter nationaler Sensoren zur 

Beobachtung und Verfolgung von 

Objekten im Weltraum besteht; 

 

Änderungsantrag 14 

Vorschlag für einen Beschluss 

Artikel 3 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) die Einrichtung und der Betrieb einer 

Funktion zur Verarbeitung und Analyse der 

von den Sensoren empfangenen SST-

Daten, was die Fähigkeit einschließt, 

Objekte im Weltraum aufzuspüren, zu 

erkennen und zu katalogisieren und diesen 

Katalog zu pflegen; 

(b) die Einrichtung, der Betrieb und die 

Erweiterung einer Funktion zur 

Verarbeitung und Analyse der von den 

Sensoren empfangenen SST-Daten, was 

die Fähigkeit einschließt, Objekte im 

Weltraum aufzuspüren, zu erkennen und zu 

katalogisieren und diesen Katalog zu 

pflegen; 

 

Änderungsantrag 15 

Vorschlag für einen Beschluss 

Artikel 3 – Buchstabe c 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) der Aufbau und Betrieb einer Funktion 

zur Erbringung von SST-Diensten für 

Raumfahrzeugbetreiber und Behörden. 

(c) der Aufbau, der Betrieb und die 

Erweiterung einer Funktion zur 

Erbringung von SST-Diensten für 

Raumfahrzeugbetreiber und Behörden. 
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Änderungsantrag 16 

Vorschlag für einen Beschluss 

Artikel 3 – Buchstabe c a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ca) die Erweiterung des unter 

Buchstabe a genannten Netzes durch 

Integration neuer nationaler Sensoren 

oder Verbesserung vorhandener 

nationaler Sensoren. 

 

 

Änderungsantrag 17 

Vorschlag für einen Beschluss 

Artikel 4 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die SST-Dienste werden für 

Mitgliedstaaten, den Rat, die Kommission, 

den EAD, öffentliche und private 

Raumfahrzeugbetreiber und im 

Katastrophenschutz tätige Behörden 

erbracht. Sie werden in Einklang mit den in 

Artikel 9 festgelegten Bestimmungen über 

die Nutzung und den Austausch von SST-

Daten und -informationen erbracht. 

2. Die SST-Dienste werden für 

Mitgliedstaaten, den Rat, die Kommission, 

den EAD, die ESA, öffentliche und private 

Raumfahrzeugbetreiber und im Zivil- und 

Katastrophenschutz tätige Behörden 

erbracht. Sie können auch für Staaten, die 

nicht Teil der Union sind, erbracht 

werden, sofern das Parlament einem 

entsprechenden Abkommen zustimmt. Die 

SST-Dienste stehen auch 

Militärsatellitenbetreibern zur Verfügung. 

Sie werden in Einklang mit den in 

Artikel 9 festgelegten Bestimmungen über 

die Nutzung und den Austausch von SST-

Daten und -Informationen erbracht. 

 

 

Änderungsantrag 18 

Vorschlag für einen Beschluss 

Artikel 4 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die beteiligten Mitgliedstaaten, das 3. Die beteiligten Mitgliedstaaten, das 
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EUSC und die Kommission können für 

etwaige Schäden aufgrund einer nicht 

erfolgten, unterbrochenen oder verzögerten 

Erbringung von SST-Diensten oder 

ungenauer Informationen im Rahmen der 

Erbringung der SST-Dienste nicht haftbar 

gemacht werden. 

EUSC und die Kommission sowie von 

ihnen für SST-Dienste beauftragte 

Organisationen können für etwaige 

Schäden aufgrund einer nicht erfolgten, 

unterbrochenen oder verzögerten 

Erbringung von SST-Diensten oder 

ungenauer Informationen im Rahmen der 

Erbringung der SST-Dienste nicht haftbar 

gemacht werden. 

 

Änderungsantrag 19 

Vorschlag für einen Beschluss 

Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ca) sorgt darüber hinaus für den 

notwendigen Dialog und die notwendige 

Koordinierung, um die einschlägigen 

Akteure wie die EDA und die ESA mit 

dem Ziel zusammenzubringen, die 

Kohärenz zwischen militärischen und 

zivilen Weltraumprogrammen und 

-initiativen zu wahren und insbesondere 

Synergieeffekte im Bereich Sicherheit zu 

erzielen; 

 

Änderungsantrag 20 

Vorschlag für einen Beschluss 

Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe c b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (cb) fördert die Beteiligung der 

Mitgliedstaaten am Programm zur SST-

Unterstützung; 
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Änderungsantrag 21 

Vorschlag für einen Beschluss 

Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Sie besitzen SST-Sensoren und 

verfügen über geeignete technische Mittel 

und geeignetes Personal für deren Betrieb 

oder über Datenverarbeitungskapazitäten. 

(a) Sie besitzen SST-Sensoren oder SST-

Datenverarbeitungskapazitäten und 

verfügen über geeignete technische Mittel 

und geeignetes Personal für deren Betrieb. 

 

Änderungsantrag 22 

Vorschlag für einen Beschluss 

Artikel 7 – Absatz 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Die Mitgliedstaaten, die die in Absatz 1 

genannten Kriterien erfüllen und 

Vertragsparteien der in Artikel 10 

genannten Vereinbarung sind, können 

Finanzbeiträge aus dem Programm zur 

SST-Unterstützung erhalten. Die 

Kommission veröffentlicht auf ihrer 

Website die Liste der Mitgliedstaaten und 

hält diese auf dem aktuellen Stand. 

4. Die Mitgliedstaaten, die die in Absatz 1 

genannten Kriterien erfüllen und 

Vertragsparteien der in Artikel 10 

genannten Vereinbarung sind, können 

Finanzbeiträge aus dem Programm zur 

SST-Unterstützung erhalten. Die 

Kommission veröffentlicht auf ihrer 

Website die Liste der beteiligten 

Mitgliedstaaten und hält diese auf dem 

aktuellen Stand. 

 

Änderungsantrag 23 

Vorschlag für einen Beschluss 

Artikel 9 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Für die Nutzung und den Austausch von 

SST-Daten und -informationen zum 

Zweck der Umsetzung der in Artikel 3 

genannten Ziele sind folgenden 

Vorschriften maßgeblich: 

1. Für die Nutzung und den Austausch von 

SST-Daten und -Informationen zum 

Zweck der Umsetzung der in Artikel 3 

genannten Ziele sind folgenden 

Vorschriften maßgeblich: 
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Änderungsantrag 24 

Vorschlag für einen Beschluss 

Artikel 9 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Eine unbefugte Offenlegung von Daten 

und Informationen ist zu verhindern, 

zugleich müssen jedoch ein effizienter 

Betrieb und eine Nutzung der erhaltenen 

Informationen in größtmöglichem Umfang 

möglich bleiben. 

(a) Eine unbefugte Offenlegung von SST-

Daten und -Informationen ist zu 

verhindern, zugleich müssen jedoch ein 

effizienter Betrieb und eine Nutzung der 

erhaltenen SST-Informationen in 

größtmöglichem Umfang möglich bleiben. 

 

Änderungsantrag 25 

Vorschlag für einen Beschluss 

Artikel 9 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Die Sicherheit der SST-Daten ist zu 

gewährleisten. 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.) 

 

Änderungsantrag 26 

Vorschlag für einen Beschluss 

Artikel 9 – Buchstabe b a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ba) Im Rahmen des Programms zur SST-

Unterstützung erlangte SST-Daten und 

-Informationen werden auch 

Drittländern, internationalen 

Organisationen und anderen Dritten nach 

dem Grundsatz „Kenntnis nur, wenn 

nötig“ sowie im Einklang mit den 

Anweisungen und Sicherheitsvorschriften 

des Urhebers der SST-Informationen und 

des Eigentümers des betreffenden Objekts 

im Weltraum und den vom 

Sicherheitsausschuss des Rates gebilligten 

Empfehlungen „Space Situational 

Awareness data policy – 

recommendations on security aspects“ 
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(Datenpolitik im Zusammenhang mit der 

Fähigkeit zur Weltraumlageerfassung – 

Empfehlungen zu Sicherheitsaspekten) 

zur Verfügung gestellt19a. 

 ______________ 

 19a Ratsdokument 14698/12 vom 

9.10.2012. 

 

Änderungsantrag 27 

Vorschlag für einen Beschluss 

Artikel 9 – Buchstabe c 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) Im Rahmen des Programms zur SST-

Unterstützung erlangte Informationen 

werden nach dem Grundsatz „Kenntnis 

nur, wenn nötig“ sowie in Einklang mit 

den Anweisungen und 

Sicherheitsvorschriften des Urhebers der 

Informationen und des Eigentümers des 

betreffenden Objekts im Weltraum zur 

Verfügung gestellt. 

entfällt 

 

Änderungsantrag 28 

Vorschlag für einen Beschluss 

Artikel 9 – Absatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Die Kommission erlässt die 

notwendigen Durchführungsbeschlüsse 

über die Nutzung und den Austausch von 

SST-Daten und -Informationen, auch im 

Hinblick auf den Abschluss 

internationaler Kooperationsabkommen 

über den Austausch und die Nutzung von 

SST-Daten und -Informationen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden nach 

dem Prüfverfahren gemäß Artikel 14 

Absatz 2 erlassen. 
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Änderungsantrag 29 

Vorschlag für einen Beschluss 

Artikel 10 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten, die die in Artikel 7 

Absatz 1 genannten Kriterien erfüllen, 
und das EUSC schließen eine 

Vereinbarung über die Regeln und 

Mechanismen für ihre Zusammenarbeit bei 

der Umsetzung der in Artikel 3 genannten 

Ziele. Diese Vereinbarung enthält 

insbesondere Bestimmungen über: 

Die beteiligten Mitgliedstaaten und das 

EUSC schließen eine Vereinbarung über 

die Regeln und Mechanismen für ihre 

Zusammenarbeit bei der Umsetzung der in 

Artikel 3 genannten Ziele. Diese 

Vereinbarung enthält insbesondere 

Bestimmungen über: 

 

 

Änderungsantrag 30 

Vorschlag für einen Beschluss 

Artikel 13 – Überschrift 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Überwachung und Bewertung Überwachung, Berichterstattung und 

Bewertung 

 

Änderungsantrag 31 

Vorschlag für einen Beschluss 

Artikel 13 – Absatz 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. Zu Beginn jedes Jahres unterbreitet 

die Kommission dem Europäischen 

Parlament und dem Rat einen Bericht. 

Der Bericht enthält Informationen über 

die Beteiligung am Programm zur SST-

Unterstützung und die mit dem Programm 

geförderten Maßnahmen, die 

Entwicklung des SST-Netzes und die 

Erbringung der Dienste, den Austausch 

und die Nutzung von SST-Daten und 

-Informationen sowie den Abschluss 

internationaler Kooperationsabkommen 
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im Vorjahr und das Arbeitsprogramm für 

das laufende Jahr. 

 

 

Änderungsantrag 32 

Vorschlag für einen Beschluss 

Artikel 13 – Absatz 2 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Bis zum 1. Juli 2018 legt die 

Kommission dem Europäischen Parlament 

und dem Rat einen Bewertungsbericht über 

die Umsetzung des Programms zur SST-

Unterstützung vor. Dieser Bericht enthält 

Empfehlungen zur Erneuerung, Änderung 

oder Aussetzung der Maßnahmen, die mit 

dem Programm zur SST-Unterstützung 

gefördert werden, wobei Folgendes 

berücksichtigt wird: 

2. Die Kommission legt dem Europäischen 

Parlament und dem Rat jedes Jahr einen 

Bewertungsbericht über die Umsetzung des 

Programms zur SST-Unterstützung vor. 

Dieser Bericht enthält Empfehlungen zur 

Erneuerung, Änderung oder Aussetzung 

der Maßnahmen, die mit dem Programm 

zur SST-Unterstützung gefördert werden, 

wobei Folgendes berücksichtigt wird: 
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